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RS OGH 1989/11/30 8Ob670/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1989

Norm

ABGB §1091 A1

ABGB §1100 A

Rechtssatz

Die Vereinbarung einer ausschließlich am Umsatz des Konsummarktes bemessenen sogenannten "Umsatzmiete"

ändert - bei Vorliegen der maßgeblichen Kriterien - nichts an der Quali5kation des Rechtsverhältnisses als Miete. Aus

dieser Vereinbarung folgt keine Betriebsführungsp8icht, wohl aber die Verp8ichtung zur Bezahlung des Mietzinses, wie

er nach dem Zweck des vorliegenden Vertrages jeweils geschuldet wird.
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